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dcß Glaubigcrs/wann sieLandtLeuth/ zubcsiraffimg vnd abbueß/auffein
Grönitzhauß/verwahrtergeschickt/vnd alldorten so lang/ohneSoldt/allciu
mit raichung derkrokanc so gcwönlich / zudicncn / biß sie sich endlichder
Schulden halber bcfrcyct/ oder derselben gäntzlich entlassen scyndt / ange-
halten : Die aber/ so keine LaudtLcuth / ihnen zur Straff / vnd andern zum
abscheuch / von dem Profiten in die Löwcngrucben/oder auff deß Klagers
ftrrers begehren / in den allhicsigen Stattgraben gesetzt / oder sonsten zu
gemaincr Arbeit angchqlten werden ; vnd auffsolchcm fallsowolVnscreN:
Oe : Regierung / alsPandtmarschallffchcGericht/nach vernemmung der
(7rcci !rorn,wievil dergleichenPersonen an aincm oder andernOrth vnd
vcrhaffmng / an der Schuld jedes Tags abbüessen können/zucntschaideu
haben: Die WetbsPcrsoncnaber / mögen in die Spitällcr / zu Dienst der
Armen/ohneBesoldung verschafft werden.

tz X I V . Weilen auch fürkombt/das thails Obrigkeiten vntcr welcher
IurixächHon die Grundstuck oder Gülten/ soanzusctzcn / sich befinden / von
dem vntcrMarfchall/ oder Wcißbotten absonderliche Lompalx -Schreiben
hcgchrn/vndsonsten nicht statt thucn/oder dieLxccurion fürnrmmen lassen
wollen : welches dem alten herkommen/auchder Billichkeitzuwidcr/Als ge¬
bleiten Wir allenvnd jeden Obrigkeiten/ Geist : vnd Weltlichen/ allesernsts
hicmit/vnd wollen / daß sic hinfüro dein vnterMarschallenoderWeißbot-
tcn / an seiner Verrichtung einige Verhinderung nicht zucfücgen/noch dest-
wcgcn L ompaix -Schrciben/ oder anders crwardten / sondern die geführte
Lxccrmon fürmerckcn : Da sic aber / wegen Obrigkeitlicher Sprüch
vndGaaben / oder anderer Lrcclirorn halber / bcdenckcn haben/selbiges
M dem Schein ( welchen sie gegen leydcntlichcrTax/doch inhöhernSa¬
chen maistens vmbs . ß. erthailen sollen ) beyrucken.

AepPmdteLttuk/

Don dem Anbott vnd LiiÄ.
s /

'
N - '
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Ach beschchenenAnsatz/bleibtmitler Zeit die kos¬
teüion der gcspänten G netter / allein bey Gerichts Händen/vnd
sonst keinerParthey/vnd so der jcmg/auff dessen Güetter / der

Ansatz crgangcn/in der bestimbtcnIeit derBiertzchcnTügselbige nicht ge-
laist / soll alsbald der Rathschlag

kün wvsmn nichts cinkvmmen/Anbottvnd - e§ der Cantzlep Mßjnftrkkigen/,
erfol-
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erfolgen/ vnd darüber neben dem Anbott/ damit die nächsten Befreundtcn /
ihreSprüch / sonderlichdascinstandtRecht/anmcldcn können / auch das

sowol bey offtgcdachtDnscrcrN : Oe - Regierung als dcmLandt-
marschallifchenGcricht/ außgcfcrttigct/darinnen ScchsWochen beftimbt/
auch in bcedcn alles das icntge / so in dm Ansatz kommen / begriffen werden.

L II . Juin fall nun der Schuldner/die gespänttn Gücttcr inner den be-
sttmbtcn lcrmjn,mitvollziehung voriger aufftagen außgelöst/so soll das
Gerichtden Ansatz/ doch nicht vor/ vnd che/biß der Vnkostcn vnd Lxpcns.
fobiß zudcrsclbenIeit darüber gangen / ( derentwegenVnsereN : Oe - Re¬
gierung vnd Landtmarschallisches Gericht/ die Mäßigung kxrrgorchna-
rie wie Hernach folget / fürnemmensolle ) darneben auchbezalt worden/ k e-
laxicrcn vnd auffhebemingkeichenauch die nächstcBcftcundtc/wann sic auff
das angeschlagene offene dcß einstandt Rechts/ bey solchen gcspän>
ten Gücttcrn / wofcrrn sie von dem Schuldner selbstnicht außgelest wurden /
sich gebrauchen/vnd ihrer BcsreundtcnGüctter/gegen erlegung dcrGcricht-
lichen behcbnuß annemmen wolten/sichvoraußgangberührter Sechs Wo¬
chen bey Gerichtgewißlich anmclden / die behcbnuß / würcklich erlegen/ vnd
darüber nicht verziehen / widrigenfallsVnsercN : Oe : Regierung / vnd
Landtmarschallisches Gericht / auff weiters anmclden / dem Gläubiger
dasVrlaub mhaiken/vnd darübcrweder denHauptSchuldner der auß-
lösung / noch die Befreundte deß einstandts halber / weiter hören noch
zurlaffen sollen.

Lill. Die angesetzte bewegliche Gücttcr betreffend / weilen darbey ohne
daß kein einstandt gültig / solle VnserN : Oe : Regierung vnnd Landtmar--
schallischcs Gericht/derentwegen kein Anbottvnd Lüiöt - ferrer außfertti-
gcn/fondernnachLxccjuirrenAnsatz/(zumfall anderstderGlaubigcrallein
Vahrnuß ansetzen lassen ) gleichfals alsobald auff erstes anrueffen / dem
Schuldner die ablösung inner Viertzezehen Tagen durch den Rathschlag
anbefclchen/ welchen so er nicht nachkombt/ vnd der GläubigerVrlaub vnd
Schätzung begehrt / ihme solche ohne weitere Wahrnung mit

Kat woftrrn nichts einkommm/
erthailen / vnd zugleichLommillgn '

en verordnen/ so die Schätzung / mit
vorgehcntcr/ auffVicrzchcn Tag/ von Zeit der Lxequiceunz anzuraiten/
gestellter Verkündung peremproric ins Wcrck setzen / benebens dem Ge-
genthail dievnfählbahre karicrunZ . durch absonderlichen Befelch/ auffdie
weiß/wie hicruntcn bey dem Vrlaub / von den vnbeweglichenGüttttrn/
fürgeschenist / aufferlegen : jedoch wann die Schätzungö Lelarionrinkom-

B r mm/
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mcn/sowoldein Schuldner / als Gläubiger bevor gelassen / die vbcrschä»
tzung znbcgchrcn / darzu gleichfallsDicrtzchen Tag pcremproric bestimbt/
nach vcrflicssung derselben aber/der vberschätzung halber / kein chail nrchr
gehört / sondern der Gläubiger bey seiner bchcbten euffcristen Lxccurion
tvürcklich gchandthabct / vnd aust sein anrueffencwelches in seiner Will
Mr stehet ) die Gerichts Vrkundt außgcfcrtttget werden.

AcrWnWLimi/
Aon dem Arlnub vnd Lowmillion.

O nun der Schuldner/die angesetztenbeweglichen
Gücttcr/indem in Anbottbenennten Icrmin , auch nichtaußgc-

rWW löst/sollenobgMieltcGerichtcr/dcmGlaubigcr/auffscinbegern/mit
ki -it woftrrn nichts emkommcn /

So weit sich sein bchebnuß / vnd darüber gelostem Lxpcnz vnd Dm

kosten erstrecken / Vrlaub vnd Lommillion zur cinantwort : vnd schck--

tzung : Item ainen Paririons -Bcfclch / mit angchcnekten Pöenfall ( wel¬
chen DnsereN : Oe l Regierung vnnd LandtmarschallischesGericht/nach
beschaffenheitder beklagten Pcrsohn vnd Vermögens / setzen vnd demselben
Befelch einvcrletben wirdt ) auch den Gehorsam Briest/an die Vnterthm
nrn/ zugleich vnter ainsten außzufcrttgenMwilligcn.

§ II . Wann aber der beklagteentweder der Schätzung nicht statt thuen /
oder die notwendigen Inkrumcnra . GrundBücchcr vnd Urkaria .vorzule-
gen sich verwaigcrn/odcr sonst vngchorsamcrzatgcn wurde/soll soleherPöcn--

fall als i plo LÄo , vcrfallen/eingcfordert / vnd er noch darüber von Vnscrer
N :Oe :Regicrungoder Landtmarschallischen Gcrichthiehercirierrvnd zum
fall er ein LandesMitglidt / auffdas Landthauß: Die jcnigen aber so nicht
LandtLeuth scyndt/zumprofosmin L reell verschafft '.Mit denenWeibsPer--

sonen aber/wie obstchtt verfahren/ vnd dessen nicht erlassen werden/biß sie
würcklich gehorsamen . ^ ^ ,

F l II . Zn dem Gehorsam Brieffaber/den Vnterthanen/ dicbetrohung
beschchcn : Da / vnd zumfatt / sie dle angübung nicht laisten/ oder sich sonst
vngchorsamb crzaigen wurden/ sie durch dm Profosen/tnBandt vnd Sysen/
allhcro gebracht vnd in Stattgraben zur Arbeit angchalten werden sollen.

IV - Nach empfangenenLommillions -Befclch/sollen dieLommil^
ssricn dem Schuldner zu der einantwort : vnd schätzung/ ainmal/vnd zwar
pcremproric verkünden / vnd rin TagsatzungauffDierzchm Tag / von Zeit

der
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